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Vorbemerkungen
Kloster und Territoriıum, die iın diesem Beıtrag geht, sehen sıch 1m 15. Jahrhundert VO  -
den gleichen säkularen Tendenzen herausgefordert. Dabei pragen jedoch unterschiedliche
Ausgangsbedingungen und Handlungsspielräume ihre beiderseitigen Beziehungen, die zuneh-
mend VO wachsenden Übergewicht des Territorialstaates bestimmt erscheinen. Unter den
bekannten Schlagworten »Kriıse des Spätmittelalters«' un! einsetzende »Modernisierung«
infolge aktueller Herausforderungen versucht die historische Forschung wesentliche Phäno-
iInene der eıt zusammenzutassen.

iıne allgemeıne »Verdichtung« und tiefgreifende Herrschaftsintensivierung pragen sowohl|
den staatlıchen als auch den kirchlichen Bereich mıiıt dem Fortschreiten des 15. Jahrhunderts“*
ımmer mehr: Der Reichsverband® tormiert sıch dem ruck außerer Gefährdungen;
nach der Krise durch den Konziliarısmus stabilisiert sıch die monarchische Posıtion des
Papstes sowohl In seiınem iıtalienischen Staatswesen als auch ın der Kırche* nıcht zuletzt
ebentalls 1mM Kontext außerer Bedrohungen (Hussıten, Türken), die innere Probleme zurück-
treten lassen.

Das Personal tür die Ausübung VO  - Herrschaft, aber auch für die Vollziehung des Kultes
geht dem ruck steigender Anforderungen den Weg ıner zunehmenden Proftfessijonalıi-
sıerung: Es sınd CcMHNEN die Stichworte theologisch gebildete bzw gradulerte Stadtprediger
und gelehrte landesherrliche ate auch letztere zunächst geistlicher Provenienz. Diese
Protessionalisierung aßt sıch zunächst ın Spıtzenposiıtionen erkennen, sich dann aber
ımmer weiter ach tort. Der Ausbau des Unıiversıitätswesen, insbesondere durch
landesherrliche Gründungen des 15. Jahrhunderts, aber auch die Attraktion humanıstischer
Bıldung gehören ın diesen Kontext>?.
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Im Hıntergrund stehen umftfassende wirtschaftlich-soziale Wandlungsprozesse: die 1Im
15. Jahrhundert wieder zunehmende Bevölkerung, das Anzıehen der Konjunktur (auch 1im
lange krisengeschüttelten agrarıschen Sektor), die Ausdehnung VO  — Handel und Montanbe-
reich®. Deutlich wiırd dabeı, in der polıtisch-gesellschaftlıchen Gewichtsverteilung die
Klöster ıne eher passıve bzw absteigende Rolle spielen, während der Territorialstaat aktıv
bzw. aufsteigend erscheint. Das hängt sicherlich ZUusammen miıt dem unübersehbaren Bedeu-
tungsrückgang der agrarıschen Welt (der die ten Klöster wesentlich angehören) gegenüber
der zukunftsträchtigen Stadtwirtschaft (Stichwort: »Frühkapitalismus«), der die Terrıto-
1en durch die Verfügung über Städte, Zölle USW. 1m Gegensatz den alten Prälatenklöstern
deutlich stärker partızıpleren konnten. war hatte sıch das Klosterwesen mıt den Bettelorden
auch die Städte erschlossen doch dem Gesichtspunkt der sozıalen un! polıtischen
Machtverhältnisse, den hiıer gehen soll, bestand VO  - vornhereıin be1 den Mendikanten
eıne andere Lage als bei den selbst Herrschaft ausübenden Östern.

Der dauerhafte Bedeutungsverlust der ländlichen Welt 1im Kontext der spätmittelalterlı-
chen Agrarkrise® hatte aber nıcht 1Ur die Klöster getroffen, sondern ebenso den gräflichen
und ritterschaftlichen del (Stichwort: »Adelskrise«) und damıt vielfach auch Bıstümer und
Domkapitel, mıiıt denen diese Gruppen (ähnlıch Ww1e mıiıt den grundherrschaftlich tfundierten
Klöstern) CHNS verwoben. Dıie Krise wirkte also doppelt: sowohl auf die führenden
sozıalen Trägerschichten und SIUDDCH als auch auf die genannten geistlichen Instıtutionen
bzw Korporatıionen. Hans-Martın Maurer hat ın einem wichtigen Aufsatz die diesem
Kontext verständliche verzogerte und vielfach unvollkommen bleibende » Verstaatung« ober-
schwäbischer Reichsklöster deutlich herausgearbeitet *. AÄhnlich lagen die Verhältnisse bei den
spateren Reichsgraten und Reichsrittern.

Ganz anders sah dagegen beı den großen Territorien auUS, die siıch 1mM harten Konkurrenz-
kampf des Spätmuittelalters behauptet hatten. In ınem teilweise rasanten Prozeß Von Konzentra-
tıon und Zertall hatten sıch dabei einıge bedeutendere Gebilde herauskristallisiert. In unserem
Raum sind dabei erster Linıe Österreich, die ayern und Württemberg die
Unterschiede zwıschen diesen, quantıitatiıver und qualıitativer mussen hier jedoch AUSSC-
klammert bleiben, näherhin werden Wır uns dazu auf ayern und Württemberg beschränken.

Territorialstaat und Kloster

Wiıchtig für unseren Zusammenhang 1st das allgemeine Bestreben der Territorialstaaten Zur
außeren Abschließung und ınneren Arrondierung eiıne Tendenz, die VOT geistlichen Rechten
und Besıtzungen keineswegs halt macht. Dabei kommt CS zunächst Z.U) Autbau un! dann ZuUur

Intensivierung eıner möglıchst tlächendeckenden Amtsorganısatıon (angelehnt Burgen und
Städte), die mıiıt unterschiedlicher Durchsetzungskraft auch die 1m Lande liegenden Klöster
ertaßt Besondere Bedeutung erhält terner die Durchsetzung und der Ausbau ıner Steuer-
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SOWIe Wehrverpflichtung der bäuerlichen Untertanen gegenüber dem Landesherrn ebenfalls
Mıt dem Bestreben, klösterliche Hıntersassen einzubeziehen. ıne weıtere gravierende Ent-
wicklung lıegt iın der Ausformung zentraler Behörden un! remıen aus dem alten landesherr-
lıchen Rat (wobeı gerade ın der Anfangsphase auch Prälaten ZUSCZOSCNH werden): Hofrat,
Finanzbehörden, Hofgericht, Kanzleı USW. entstehen !° Dabei erhält insbesondere die judiıka-
tıve Komponente tür die Integration der Klöster ihr Gewicht. uch Klosterreformen oder
Einzelmaßnahmen in ihrem Rahmen werden häufiger in der Art eınes VO Landesherrn
bestimmten Gerichtsverfahrens vollzogen.

Dıie Eın- un!' Unterordnung der Klöster 1Im Verhältnis ZU Territorialstaat bel Wahrung
vielfach größter Autonomiebereiche 1mM einzelnen zeıgt sıch insbesondere ın der Ausprägung
andständischer Prälatenkurien in den großen Terrıtorıen; das se1l hıer NUur ganz pauschal
angemerkt!!. Weıter mussen WIır uns VOT ugen halten, da{fß das 15. Jahrhundert einer wen1g
triedlichen Epoche gehörte, die auch die Fehde als Mittel der Rechtssuche kannte. Dıie
Schutzbedürftigkeit der Klöster in diesen Fehden und anderen kriegerischen Auseinander-
setzungenN, dazu auch die eigenen Untertanen, Mi1t denen 1mM und 16. Jahrhundert
ımmer wieder große und kleine Kontlikte gab, unterhöhlte in einem kaum unterschätzen-
den Maße die eigenherrschaftliche Stellung der Prälaten und ertete 1Im egenzug den
Landesherrn als Vogt und Schirmer auf (nıcht zuletzt 4US der Perspektive der Klosterunterta-
nen): In Relation ZU) rad der eigenen Schutzbedürftigkeit ıntensıvıerte sıch eben die tremde
Herrschaft im Sınne der für die alte Gesellschaft typiıschen untrennbaren Wechselwirkungen
VO' Schutz und Herrschaft: Schutz implizierte zwangsläufig Herrschaft, un: Herrschaftt
verpflichtete ZU Schutz. Schutz ohne Herrschaft, die Idealvorstellung der hochmiuttelalterli-
chen Kırchenreformer, blieb 1mM realen polıtischen aum ıne Wlusion!?.

Dıie Landsässigkeit der Klöster hatte sıch AUusS$s Vogteı- und Schutzrechten weltlicher Herren
entwickelt aUus Rechten, die 1m Zuge der allgemeinen Territorialısierung ausgebaut, ZUuU Teıl
auch erst erworben wurden, nıcht selten eintfach V1a factı. Ahnlich WI1ıe ELW bei den
Landstädten CITANSCH die Sıeger 1mM territorialen Konkurrenzkampf dabei auch Rechte
solchen Klöstern, die iıhr Haus nıcht selbst gegründet hatte. Diese nıcht seltene Dıstanz, aber
auch die Vielzahl der beherrschten Klöster und die Größe der Territorıen ließen die Beziehun-
CIl sehr viel weniger personalisiert erscheinen, als dies bei älteren Vogteiverhältnissen der Fall
SCWESCH WAar. Intensivierung und Rationalisierung VO:  -} Herrschaft konnten 1mM Zuge der
allgemeınen Tendenzen greifen WIr haben Ja bereıits daraut verwıesen, EeIW: den
Stichworten Amtsverfassung und NECUC materielle Anforderungen, letztere im Sınne von »Rat
und Hilfe« VO'  - seıten der Klöster als Gegenleistung für »Schutz und Schirm« VO:  3 seıten des
Landesherrn.

Neben den polıtischen ertaßten ebentfalls die wirtschaftlich-sozialen Entwicklungen die
Klöster: In NCUC, orößere Wıirtschaftsräume wurden sı1e häufig über den Territorijalstaat
eingebaut (etwa durch Zollprivilegien oder den gezielten Autbau von Stadthöfen landes-
herrlichen Städten) l

Gesellschaftliche Veränderungen lassen sıch besonders gut 1mM Kontext der Klosterretorm
greifen, spielen oft eine zentrale Rolle Adlıge Reservate in den Konventen werden
beseitigt, das bürgerliche, Z.U' Teıl auch das bäuerliche Element stärker gefördert l uch hıer

Zu diesen Aspekten: Deutsche Verwaltungsgeschichte, hg. Kurt G. A. JESERICH, Hans POoHL
Georg-Chrıistoph von UNRUH, 1, Stuttgart 1983
11 Zu diesem Komplex: Dıieter STIEVERMANN, Landesherrschaft und Klosterwesen im spätmittelalterli-
hen Württemberg, Sıgmarıingen 1989, 241 f (mıt Lıteratur).
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1ef das landesherrliche Interesse parallel den allgemeınen Trends, da der Landesherr
einer Schwächung des Adels, des herrschaftlichen Konkurrenten, interessiert WAal. Adlıg
dominierte Klöster brachten den Wünschen der Landesherrschaft in der Regel deutlich mehr
Widerstand als andere das betrifft sowohl die Bestrebungen Zur Intensivierung der
Landesherrschaft über das Kloster als (Ganzes als auch die Anordnungen ZuUur klosterinternen
Disziplinierung, die 1m Rahmen eiıner Retorm der Regel nötıg. Dıiese können dabe!i
MIt m Recht in den größeren Kontext der allgemeinen Tendenzen ZUr Sozialdıszıplinie-
rung eingeordnet werden.

Das personale Element WAar jedoch nıcht NUr in den Konventen, sondern auch außerhalb
als Miıttel ZUuU Vollzug der herrschaftlichen Interessen VO  3 Wiıchtigkeıit. Die Personen der
Klosterretormer und der landesherrlichen Kommissare häufiger diese ıdentisch

geben oft entscheidende Hınweise auf die Gewichts- bzw Machtverteilung im Umkreıs der
Klosterretormen. Mıt der Fıgur des landesherrlichen Rates!® 4UusSs geistlichem Stand (ın der
Regel Prälat oder Kanoniker) besafß der Territorijalstaat dabe;j eın probates Miıttel tür seıne
7Zwecke Hıer lag ZU eınen jJuristische un:! theologische Kompetenz und Zu anderen
vermied inan ıne offensichtliche Beschädigung der allgemeinen Gerichts- un! Standespri-
vilegıen bzw der Immunität geistlicher Personen und Korporatıionen.

Dıie geistlichen Vorrechte der Klöster im Land konnten darüber hinaus, nıcht zuletzt
dem Schlagwort »Retorm« l auch durch Kooperatıon mıt den Orden, mıiıt Bischöten oder
ganz besonders wichtig mıt dem Papsttum (Stichwort: »Kurialısmus«) unterlaufen werden,
WIr kommen darauf noch zurück. (3anz spezıell gerade 1m Bereich der Klosterretorm zeıgte
sıch der Territorijalstaat als aktiver und dominanter Faktor, W as noch näher zeıgen seın
wird. Dieses territorialstaatliıche ngagement für die Klosterreftorm kann als Ausdruck
landesherrlicher Devotion, als Teıl der territorialen Modernisierungsbestrebungen (Stich-

sozıale Öffnung, effektive Nutzung der Ressourcen des Landes), näherhin aber auch
als wichtiges Flement des sıch ımmer stärker austormenden Kirchenregiments (als Teil der
sıch austormenden umtassenden Landeshoheit) verstanden werden.

Be1 dem vorretormatorischen landesherrlichen Kirchenregiment !® handelt sıch eın
Teilphänomen, das ın den Zusammenhang der allgemeınen Herrschaftsintensivierungs- und
Verstaatungstendenzen des spaten Mittelalters stellen Ist, die sıch ın Deutschland vornehm-
ıch auf territorialer Ebene vollzogen. Das Vorhandensein eınes solchen Kirchenregiments
wırd ın der Forschung weıtgehend anerkannt; x1bt aber nach Ww1e VOT auch die Auffassung,
dafß VO  - den weıter entwickelten Formen Bereich der spateren evangelıschen Landeskir-
chen grundsätzlıch abzugrenzen se1l Das Unfertige spätmittelalterlichen Kirchenregiment
der Territorijalherren kann ‚.WAar nıcht wegdisputiert werden, korrespondiert jedoch durch-
4uUus miıt dem Entwicklungsstand der meısten anderen Komponenten rühmoderner Staatlıch-
keıt. egen die Exıstenz eınes solchen vorreformatorischen Kırchenregiments können kaum

Dıiıeser wichtige, inzwischen ne] rezıpierte Begriff wurde gepragt VO:  - Gerhard ÖOEeESTREICH: DERS.,
Geist und Gestalt des rühmodernen Staates. Ausgewählte Aufsätze, Berlın 1969
16 Dıieter STIEVERMANN, Dıie gelehrten Juristen der Herrschaft Württemberg 1m 15. Jahrhundert..., 1ın
Die der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates, hg. Roman SCHNUR, Berlin 1986,
229271 Heınz LIEBERICH, Dıie gelehrten ate. Staat und Juristen ın Baıern in der Frühzeit der
Rezeption, ın Zeıitschrift für bayerische Landesgeschichte E 1964, 120—-189

Kaspar ELM (Hg.), Die Reformbewegung und Observanzbestrebungen 1M spätmittelalterlichen
Ordenswesen, Berlın 1989
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Terrıtorıen) Manfred SCHULZE, Fürsten und Retormation. Geıstliche Reformpolitik weltlicher Fürsten
VOT der Reformation, Tübıngen 1991 Deutlich die vorretormatorischen Verhältnisse VO:  - der Reforma-
tionszeıt abgrenzend dagegen Hans-Walter KRUMWIEDE, Kıirchenregiment, Landesherrliches, 1n: 19,
1990, 59—-68
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die epochentypischen päpstlichen Privilegien Feld geführt werden, die sıch die Territorial-
spaten Miıttelalter erwarben, werden doch auch die sıch die trühe Neuzeıt tort-

zıehenden Privilegien- Lehens- und SONSUgEN Rechtsbeziehungen der Territoriıen ZU KöOön1g-
nıcht als Argumente diıe Staatlichkeit der territorialen Landesherrschaften gebraucht

Bayern und die Klosterretorm

Zur Veranschaulichung und Weıterführung der bereıts weıtgehend abstrakt UuUmMnNrissecnNenN

Zusammenhänge und thesenartigen Analysen sollen zunächst CINISC konkrete bayrısche
Beispiele vorgestellt werden, die uns typısch erscheinen Vorab IST jedoch klarzustellen dafß
nıcht alle der angesprochenen Phänomene für die SANZC Zahl der Landesklöster
nachweısbar sınd teıls SCh der Quellenlage, teıils N der Sachlage Darüber hınaus IST

eigentlıch jedes Kloster C1inN Sondertall allein schon SCh der unterschiedlichen Orden (bzw
ordensinternen Gruppilerungen) un:! Dıiözesen, die 1115 Spiel kamen oder auch SCn der
(Genese SCLIHNCT Vogteiverhältnisse, der führenden Persönlichkeiten, des allgemeinen Sozialpro-
fils der Konvente, der wirtschaftlichen Lage uUuSW ber viele dieser Faktoren ı1ST hier schon aus

Zeitgründen hinwegzusehen. Die Unzulänglichkeiten solchen Vereinfachung sollen
Wwar nıcht unterschlagen werden, doch IST betonen, nach unserer Auffassung dieser
Epoche die territorialstaatliıche 7Zu- und Einordnung eben die wesentliche Rahmenbedingung
für Cin Kloster ausmachte

uch auf die Entwicklung VO  —; Vogteıl bzw Landesherrschaft mannıgfaltige altere
Eingriffe der bayrıschen Herzöge die Klöster kann nıcht näher CINSCHANSCH werden Unser
Interesse gilt dem Jahrhundert *” Zuge der inte  rten Landesherrschaft un!
Kontext der anschwellenden Klosterretormbewegung die Klosterpolitik Bayern Nnen

systematischeren Charakter ekommt S1e kann allerdings einzelnen Fällen noch durch die
Landesteilung (die WITr ebenfalls ausklammern) behindert werden, doch vVeErImas die Gliede-
IuUNg überschaubare, gleichwohl nıcht schwache Landesteile die Klosterherrschaft auch
MI ruck siıch AUSPLasCcCHh lassen

Helmut Rankl hat SCINCT Darstellung »Das vorreformatorische landesherrliche Kirchen-
Bayern« auch die bayrıschen Klosterretormen behandelt Als Anreger bzw

Vorbilder konnte dabei Österreich und die Pfalz herausstellen *9 Von Kastl] der
Oberpfalz, wohin Pfalzgraf Ruprecht I 1390) ı Jahre 380 böhmische Reformmönche
beruten hatte, oriff die Reformbewegung auch auf bayrısche Klöster über ohne da{fß hıer
bereıts 1iNCc landesherrliche Beteilıgung ı den Quellen greifbar würde. (3an7z anders stellt sıch
diıe Lage jedoch be] der Ausbreitung der Melker Reformbewegung von ÖOsterreich nach
ayern dar, Bewegung, die DEISLLS von der Universıität Wıen gepragt WAar und energisch
VON Herzog Albrecht V VO:  3 Österreich 4——1 Lande verbreitet wurde?!. Dabei
konnte sıch der Landesherr auch päpstlichen Visıtationsprivilegs für die Benediktiner-
klöster und Augustinerchorherrenstifte VO  - 418 bedienen

19 (suter Überblick be1 Wıilhelm STÖRMER, Die innere Konsolidierung der wiıttelsbachischen errıto-
rialstaaten in Bayern Jahrhundert, Europa 1500 hg Ferdinand SEIBT Wınftried FBERHARD
Stuttgart 1987 175 194

Helmut RANKL, Das vorretormatorische landesherrliche Kırchenregiment Bayern »
München 1971
21 Gerda KOLLER, Princeps ecclesia Untersuchungen ZuUur Kirchenpolitik Herzog rechts VO|  -

Österreich Graz-Wien-Köln 1964
272 KRANKL (wıe Anm 20) 175
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Dıie ınnere Zersplitterung und kriegerische Auseinandersetzungen hiınderten zunächst die
Ausbreitung dieses Impulses nach Bayern. och schon Anfang Maärz 1424 hatten sıch
Pfalzgraf Johann VON Neumarkt (1410—1443) und Herzog Heinrich VO  — Bayern-Landshut
(1393—1450) ın Rom ıne Visıtationserlaubnis bemüht. Dieses Vorhaben gelang ‚War
nıcht, doch befahl] 4726 apst Martın (1417-1431) den Bischöfen VON Freising, Regensburgund Augsburg die Vıisıtation der Klöster 1ın ihren Dıözesen. Es 1st außerst aufschlußreich, WI1Ie

dieses Sachstandes doch der landesherrliche Wılle ZU| entscheidenden Faktor der
Klosterretorm wurde.

Auf rund der Personalsıtuation 1e16% sıch näamlıch auch die bischöfliche Schiene trefflich
für Reformen 1im landesherrlichen Sınne ufzen: amtıerte doch der »Bastard-Bruder« der
Münchener Herzöge, der Doktor des kanonischen Rechts Johann Grünwälder, als FreisingerGeneralvikar®>. Schon Ende Marz hatte Grünwälder den Diıözesanklerus u. SCn der
Erneuerung noch nıcht retormierter Klöster geschrıeben2 Julı 4726 dann betraute iıhn seın
Bischoft törmlich mıiıt der Klostervisıitation. Neben dem Wıttelsbacher Sprößling Grünwälder
wirkten MmMiıt der Schwabe Johann VO  - Ochsenhausen und der ayer Petrus VO:|  e} Rosenheim
(um 1380—1433) (beide ın der landesherrlichen Vıisıtation iın Österreich bewährt), terner der
bayrısche Augustinerdekan Johann VO  - Indersdorftf, der uns noch näher begegnen wird.

Dıie kirchenrechtliche Legıtimatıon wurde 29 September 1476 miıt einer herzoglichenVollmacht (»Gwaltzbrief«) gegenüber den Prälaten der Benediktiner und Augustinerchorher-
Ien entscheidend TT. Generalvikar Grünwälder wiırd dort als herzoglicher Rat und
lıeber Getreuer (d.h mıiıt der typischen Tiıtulatur für eınen landesherrlichen Rat) bezeichnet,
der päpstliche und bischöfliche Vollmacht habe, die »Klöster iın Nsern Landen« visıtiıeren
un! retormieren ?>: Der territoriale ezug des Unternehmens kann also nıcht deutlicher
ausgedrückt werden!

Konkrete Folgen der bayrıschen Klosterretorm lassen siıch dann z.B A4uUusSs der »CCarta
reformationis« für Tegernsee VO Dezember 1476 herauslesen?® Der Akzent lıegt ‚WAar auf
der diszıplinären un! lıturgischen Seıte (die hıer nıcht näher verfolgen 1st), doch bedeutet
die tormale Aufgabe der adligen Exklusivität zweıtellos ıne wichtige Neuerung, die über das
Klosterwesen 1m CNSCICH Sınne weıt hinauswies. hne landesherrliche Autorität ware
siıcherlich auch nıcht möglıch SCWESCH, den ten Abt Zur »Resignation« (hinter diesem
Terminus versteckt sıch in solchen Fällen häufig ıne kaschierte Absetzung)bewegen; seiıne Stelle Lirat mıt Kaspar Ayndortter (1426—1461) eın Münchner Patrızıersohn.
Symptomatisch erscheint ferner, da{fß sıch der NEeEUEC Abt Ayndorffer bald mMiıt landesherrli-
chen Steuerforderungen konfrontiert sah Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Klöster
WAar Aaus der Perspektive des Territorialstaates, den dieser Epoche der Regel chronischer
Geldmangel quälte, zweıtellos eın wichtiger Gesichtspunkt. Bedeutender als den
Steuerzahlern sollte jedoch Tegernsees Rolle als eın geistiges Zentrum des Landes un!
Ausgangspunkt weıterer Retormen werden, die hier jedoch nıcht darzustellen 1st.

23 LIEBERICH (wıe Anm 16) 171 Johannes Grünwalder geb ach 1392, 14272 Generalvikar, 1443
Bischof von Freising, 1440 Ernennung Z.U)] Kardıinal, DESL. 2.12. 14572 LThK5, Sp. 1039{.
(Hermann Tüchle).

RANKL (wıe Anm. 20) 178
25 Ebd 179

Ebd 179%. Zur Tegernseer Retorm: Klaus SCHREINER, Mönchsein in der Adelsgesellschaft des
en und spaten Miıttelalters (Schriften des Hıstorischen Kollegs, Vorträge 20), München 1989,
Ferner ermanıa Benedictina {1 Dıie Benediktinerklöster in Bayern, hg. Josef HEMMERLE, Augsburg
1970, 297304
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Be1 anderen Reform, die WIr herausgreifen, treten eitere Aspekte landesherrlichen
Handelns Tage 477 ViS1ıTLierte Grünwälder auch das Stift Beuerberg welches ‚War für die
bayrısche Landesherrschaft reklamiert wurde, jedoch der unmittelbaren ogteı des Kaspar
VO:  3 Tor-Eurasberg unterstand. Hıer kam VOT dem Herzog als oberstem Schutzvogt

Gerichtsvertahren den lokalen Klostervogt, dem neben Grünwälder eiıtere
Prälaten beiwohnten. Für den Fall Übergriffe wurde dem Vogt der Entzug seiner
Rechte angedroht. Deutlich wiırd dabe!i iNcCc eminent polıtische Möglichkeit für die Landesher-
ICmN, MIITL Hıltfe des Reforminstruments gewachsene adlıge Herrschaftsbereiche einzudringen
und diese für die FEinfluß®nahme bzw Kontrolle VO'  3 seıten der Landesherrschaft öffnen
Schließlich SC1 noch Cin dritter bayrıscher Reformfall näher geschildert, nämlıch der des
wiıttelsbachischen Hausklosters Scheyern“* Dort konnte 142/ iNec Abtsabsetzung die durch
Kriegsbelastungen eskalierte Finanzkrise nıcht lösen. Schon 1428 erfolgte iNCc Nachvisitation

Gegenwart Münchener Prinzen — solche rasenz des andesherrlichen Hauses ı1STt nıcht
selten; S1IC tindet siıch VOT allem bei Klöstern, denen tradıtionell ine CHNSC Beziehung der
Dynastıe bestand, aber auch ı Fällen, die persönlıche Autorität des Landesherrn die
Visıtatoren unterstutzen sollte. Der Landesherr selbst ordnete 430 d} dafß C1M Teıl des
Konvents ZUr »Umerziehung« und ZUr finanziellen Erleichterung Scheyerns
anderen retormierten Kloster untergebracht werden sollte; ferner wurde die Verringerung der
Dienstboten, jJahrlıche Rechnungslegung VOT Konvent und Herzog (bzw seinen Vertretern)
etfohlen Es wurde untersagt, zukünftig noch landesherrliche ager und Amtleute aufzuneh-
INCN, damiıit also auf die tradıtionellen vogteilichen Nutzungen »Klosterherberge« bzw
»Klosteratz« verzichtet Das 1St am geradezu das klassısche Spektrum landesherrlicher
Maßnahmen Zuge Reform Sıe reichen VO|  —; inNer Intensivierung der ökonomischen
Kontrolle bıs wirtschaftlichen Entlastungen, selbst aut Kosten des Landesherrn

Intensıv, aber kaum graduell verändert, zeıgten sıch die bayrıschen Klosterretorminitiatı-
Ven dann auch der Phase des Basler Konzıls, dem Ja gerade Herzog Wilhelm VO  - Bayern-
München (1397-1436) besonders gute Kontakte pflegte??, Bekanntlich hat schon 435 Herzog
Albrecht V. VO  e} Österreich Cin konziliares Visitationsprivileg erhalten. Herzog Albrecht 111
8——1460; »der Fromme«) VO  —; Bayern-München gelang dies 1441; Vıisıtatoren Abt
Kaspar Von Tegernsee, Dekan Johann VO  ; Indersdorftf (Beichtvater, Vertrauter und geistliıcher
Berater des erzogs Propst Peter Frıes VO  j Rohr der Vorsteher
Reformzentrums:; 438 hatte dieser MItL Hılte des Herzogs SC1MN Amt erhalten, nachdem
Zuge der Vıisıtation der alte Konvent VO  3 Rohr Schlofß Trayn hatte belagert werden INusscnh

dabei auch die vogteiliche Posıtion der Abensberger geschwächt worden Wal, lıegt auf
der and Frıes soll übrigen auch dem herzoglichen Rat angehört haben *® Entscheidend
WAar also diese Visitationskommission durch hre Kompetenz un! Loyalıtät gegenüber dem
wittelsbachischen Landesherrn gepragt, W as kirchenrechtlich tormal ‚WAaTr kein Hındernis
WAar, doch qualitativ den geistlichen Sonderstatus wirkungsvoll aufbrach

Im nachkonziliaren Jahrzehnt VO  ; 448 bis 1458 kam Versuchen, ohne Landesherren
bzw SIC reformieren MI1ITL der Legatıon des Nıkolaus VO  - ues
Dieses Unternehmen scheıterte aum Bayern- Tırol eindeutig Besonders bitter War die

RKANKL (wıe Anm 20) 181
28 RANKL (wıe Anm 20) 181% ermanıa Benedictina I1 273281

RANKL (wıe Anm ohannes HELMRATH, Das Basler Konzıl Forschungsstand
und Probleme, Köln/Wien 1987 277 4tt
30 (wıe Anm 20) 188#{
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Nıederlage des usaners 1mM Rıngen miıt Sıgismund von Tırol (1446—1490), ın dem auf
territorialer Ebene noch einmal ıne Art Prinzıpienstreit die Freiheit der Kıirche mıiıt allen
Mıtteln ausgefochten worden war

ıne NCUC Runde VO  —; Klosterretormen in Anlehnung das Papsttum wurde April
459 mıiıt der Bulle Pıus I1 Zur Klosterretorm in den Landen Herzog Ludwigs Von Bayern-Landshut (1458—1464) eröffnet*2. Dıiese Bulle W ar ‚War den Augsburger Bischof DPeter VO  -

Schaumberg (1424—1469) gerichtet, doch stand dem Landesherrn das Nominatıionsrecht tür ıne
bıs dreiköpfige Visıtationskommission Von Paul Il (1444—1471) erhielt Herzog Ludwig

30 Maı 1465 eine erweıterte Vollmacht für den Bischof VO  — Freising, Johann Tulbeck
(1453—-1473). uch diesen Fällen 1st eiınmal mehr das personale Moment entscheidend tür die
Bewertung: Der Augsburger Bischof stand in einem törmlichen Schutzverhältnis ZU) regıonalübermächtigen Herzog, während der Freisinger Ordinarius in seine Ratsdienste WAar>

Unter Ludwig dem Reichen VOnN Bayern-Landshut erscheint das Instrument der Klosterre-
form dann nıcht NUur als eın Mittel der ınnenpolıtıschen Durchdringung und Arrondierung, SO1MN-
dern 0 der außenpolitischen Expansıon EeLIW: Kempten, Ottobeuren un: Roggen-burgD Auf Einzelheiten kann hiıer nıcht näher eingegangen werden. Der entscheidende außen-
und ınnenpolıtisch wirkungsmächtige Hebel ergab sıch dabe; iın der Regel AUus der Miıt einer
Reform legalisıerbaren Möglıchkeıit, Klostervorsteher nach Bedartf beseitigen bzw
installieren, diese entscheidende Posıtion mıiıt polıtischen Gefolgsleuten besetzt halten.

Württemberg und die Klosterretorm
ach Bayern soll Nun Württemberg 35 mıiıt einıgen Belegen als Zzweıtes Beıispiel für das Verhältnis
der Territorialstaaten Zur Klosterretorm Sanz knapp vorgestellt werden. Im Gegensatz
Bayern verfügte Württemberg Ja ekanntlich nıcht über eine alte herzogliche Tradıtion, sondern
hat sich als Gratschaft 1mM zähen Konkurrenzkampf andere territoriale Mitbewerber
darunter nıcht zuletzt das Könıgtum behauptet und bemerkenswert arrondıiert. Im Falle
Württemberg läßt siıch somıt das spätmittelalterliche Kırchenregiment eutlich als Konsequenz
gesteigerter Macht erkennen: Aus der Summe der vielen ankristallisierten Einzelrechte ergab sıch
nıcht 11UT eine quantıtative, sondern auch eine qualıitative Steigerung von Herrschaft.

Ahnlich WI1Ie ın Bayern können ebenfalls für Württemberg schon VOT dem 15. Jahrhundertvielfach einzelne Eıngriffe 1n das klösterliche Leben un herrschaftliche Beziehungen nachge-wıesen werden resultierend aus Vogteirechten, aber auch A4UusS$S eıner hegemonialen Stellungheraus (letzteres ELTW gegenüber Staufterklöstern). Ebentalls WI1e ın Bayern, doch mıiıt einer
gewıissen Phasenverschiebung, ekommt die Klosterpolitik des Hauses Württemberg 1m
15. Jahrhundert dann eınen systematıschen Zug un! beschäftigt sıch 1m Kontext der
Klosterreformbewegung auch ımmer mehr mıiıt der geistlichen Seıte monastischer Exıstenz.

51 Ebd 199 bert JÄGER, Der Streit des Cardınals Nıcolaus VO  } Cusa MIt dem Herzoge Sıgmund VO
Osterreich als Graten VO  —3 Tırol Innsbruck 1861 Wılhelm BAUM, Sıgmund der Münzreiche. Zur
Geschichte Tırols und der habsburgischen Länder 1Im Spätmittelalter, Bozen 1987, DERS.,
Nıkolaus USanus in Tırol, Bozen 1983

RANKL (wıe Anm. 20) 199%.
Ebd 200
STIEVERMANN, Landesherrschaft (wıe Anm. 11) 69; RANKL (wıe Anm. 20) 201£€.
Vgl 1mM einzelnen STIEVERMANN (wıe Anm. 11). DERS Die württembergischen Klosterretormen des

5. Jahrhunderts, 1ın W1.G 4 9 1985, 5—10 Württemberg 1Im Spätmittelalter (Ausstellungskatalog),Stuttgart 1985
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Dabei spielten in der ersten, noch recht sporadischen und eher dürftigen Reformphase selıt
den 1475er Jahren Bıschöte keine vergleichbare Rolle WI1e in Bayern, da Württemberg ıne
vergleichbar starke hegemoniale Posıtion gegenüber Biıschöten nıcht besafßs; setizte
dessen territorial eingebundene und loyale Prälaten un! Säkularkanoniker (vielfach auch in
Ratsverhältnissen nachweisbar) als Schiedskommission mıiıt andesherrlicher Autorität eın
Die wiırtschaftliche und polıtische Abhängigkeit der Klöster 1m Bereich des württembergi-
schen Territorialstaats, überhöht durch personale Verflechtungen, gab der Regel solchen
Zugriffen ıne Chance auf Erfolg bzw Eftektivität.

Im Zusammenspıiel MIt dem Basler Konzıl (1431-1437/49) wurden weniıger umtassende
Retormen denn rechtliche Fragen kleinerer Propsteien und Priorate, deren Vogteiverhältnisse
von denen des jeweıligen Mutterklosters abwichen (Reichenbach, Gütersteın, Enzklösterle),

Sınne der württembergischen Landesherrschaft traktiert; ıne wiırkliche Retform erfolgte
mıiıt Hılte des Observantenvikars Nıcolaus Carolıi 446 bei den Franziskanern Tübingen.
Dazu kam die Förderung der Stittskirchen> die den Landesherrn als besonders »herrschafts-
nahe« Institution ebenfalls Herzen lagen (Erwerbungen für Sındelfingen und Stuttgart
wurden ebenso bestätigt WI1Ie die Fundierung Herrenbergs). Eın Ühnliches Proftfil zeigte dann
die kuriale Politik raf Ulrichs VO  ; Württemberg-Stuttgart (1442—-1480) 1450 Mi1t den
Stiftskirchenprojekten Göppingen SOWI1e Lauffen und Kirchheim (die beiden letzteren wurden
nıcht vollzogen)>

iıne NCUC Qualität und durchaus Anschlufß die bayrıschen un:! österreichischen
Fürstenstandards schaffte das gräfliche Württemberg mıiıt seiınem 459 1ın Mantua bei apst
1US 11 erworbenen allgemeinen Visıtationsprivileg für die Klöster und Stifte beider Landes-
teiıle. Im einzelnen haben sıch adurch War die praktischen Durchgritfsmöglichkeiten
ottenbar nıcht verändert, doch bekam alles jetzt eınen stärker systematischen Zug  55 Dabei
kann allerdings nıcht behauptet werden, dafß die Retormbulle nach Lage der Quellen bei
dieser, zunächst eher zögerlich einsetzenden Retormwelle ıne grundlegende Bedeutung
gehabt hätte. Entscheidend blieb die landesherrliche Autorıität; auch Ordensbeziehungen un
-kontakte, die VO  - den Graten gezielt gepflegt un! eingesetzt wurden, spielten ıne nıcht
unbeträchtliche Rolle
z beı der konsequenten Durchsetzung der observanten Rıichtung in den Dominıkane-

rinnenklöstern (Weıler, Reutın, Kirchheim, Steinheim, Offenhausen), die anknüpfend die
ogräfliche Neugründung eınes observanten Männerklosters in Stuttgart in eiınem langen,
zähen Kampf TZWUNSCH wurde 40,

oder bei der ın Süddeutschland ungewöhnlichen Förderung der Bursfelder Kongregatıon
(Hırsau, Alpırsbach)*!;

oder bei der ın Suüuddeutschland in dieser Oorm einmalıgen Ansıedlung der Brüder VO

gemeinsamen Leben (Urach, Herrenberg, Dettingen, Tachenhausen, Tübingen, t. Peter 1M
Schönbuch/Einsiedel)4:

Im übrigen treffen WIr die gleichen Begleitumstände w1e bei bayrischen Retormen
insbesondere auch die rosıon adlıger Posıtionen; der dabeij Zutage tretende Wıderstand
mußte teilweise mıt milıtärischen Machtmiutteln abgeblockt werden schon 431 bei den

STIEVERMANN, Juristen (wıe Anm 16)
37 Zur Stittskirche Peter MORAW, ber Typologie, Chronologie und Geographie der TC} 1mM
deutschen Mittelalter, 1n : Untersuchungen Kloster und Stift, Göttingen 1980, 937
28 STIEVERMANN (wıe Anm 11) 134—-136

ERS. (wıe Anm 35) 77%t.
DERS., Landesherrschaft (wıe Anm 11) 7754#

41 Ebd 265 769%.
FEbd 286.
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Zısterzienserinnen Rechentshofen und noch 478 bei den Dominikanerinnen Steinheim.
Im Streit die Retorm des Dominikanerinnenklosters Lauftfen kam 455 eıner
törmlichen Fehde mıt Walter VO  ; Urbach, der sıch seıne tradıtionellen Rechte Kloster
nıcht durch die Landesherrschaft einschränken lassen wollte ®. Dıie Absetzung VO  — Kloster-
vorstehern begegnet gleichfalls: Besonders spektakulär vollzog sıch der Fall des adlıgen
Propstes Bernhard VO  — Baustetten Denkendorf, ınem Stift des Ordens VO: Heıligen
Grabe, der schließlich weichen mufßte und 1468 1mM Pfälzer starb 4:

Wıe letztlich die landesherrliche, machtpolitische Posıtion VOT und nach dem Privileg
VO  —; 459 entscheidend WAar und die Begleitumstände pragte, soll miıt wel Belegen gezeigt
werden. 448 also VOT dem Visıtationsprivileg versprachen die Zisterzienser Königs-
bronn (die miıt der Herrschaft Heıidenheim gerade Württemberg gekommen waren) dem
Graftfen Ulrich 1n eıner Urkunde, sıch VOonNn Geistlichen un! Ordensbrüdern, die ıhnen der
rat senden werde, reformieren lassen; 1M übrigen erkannten s1e den württembergischen
Erbschirm und sıcherten Wagendienst und Jägeratz 4‘ 1474 erliefß raf Eberhard 1m Bart
(1457-1496) ıne NeEUEC Ordnung für die Benediktiner Blaubeuren neben der Wırtschafts-
führung (z.B Anlage der Urbare) wurden auch Fragen der Klosterzucht angesprochen,
überhaupt die Regel eingeschärft *, FEınen ezug auf geistliche Autoritäten oder ıne Legıtıi-
mierung VO  - geistliıcher Seıte sucht INan iın beiden Fällen vergeblich.

In anderen Fällen 1e6 INan jedoch Geistlichen und Ordensbrüdern durchaus den Vortritt,
wenn sıch ergab: Der Territorialstaat focht hiıer keine abstrakten Prinzipienkämpfe auUsS,
sondern verhielt sıch pragmatısch und flexıibel W as letztlich in seınem Sınne durchaus
erfolgreich WAal. Ahnlich dürften allerdings auch die Träger der Reformbewegung den
Orden gesehen haben, die offenbar keine »1deologischen« Vorbehalte die landesherrli-
che Gewalt hatten, wenn s1e 1Ur ıhre Ziele verwirklichen konnten.

Vielfach yıngen die Dınge jedoch relatıv geräuschlos über die Bühne nıcht zuletzt deshalb,
weıl offener Wıderstand den erklärten Wıllen des Landesherrn 1Ur Von wenıgen
werden konnte, die landsässigen Prälaten der Retormkommission (Abt Hırsau und Prior der
Kartause Gütersteın) AUS$ verschiedenen Gründen ZUTr Rücksichtnahme auf die Landesherren
verpflichtet waren und iıhre Klöster auch in dieser Phase ıner besonderen Förderung siıch
ertreuten. Dieses Zusammenspiel konnte durchaus auf Kosten Dritter gehen: Zwiefalten, das
seıne Propsteı Güterstein verlor (ın eine Kartause und gräfliche Grablege verwandelt) hat das
bıtter vermerkt und den Hırsauer Abt Wolfram als » Verwüster« gekennzeichnet4

iıne beinahe erstaunliche Parallele Zzu herzoglichen Sprofß und Kirchenpolitiker Grün-
wälder in ayern treitften WIr iın Württemberg mıiıt den Brüdern Vergenhans. Dıie vielfältig 1n
der Kırchen- und Landespoltik engagıerten Doktoren Johannes und Ludwig Vergenhans
sollen ebenfalls ıllegıtıme Abstammungsbeziehungen ZU landesherrlichen Hause haben
diesem Fall über die Mutterseıte4:

Dıie Getahr eıner Interessenkollision für die verschiedenen geistlichen ate und Reformer
blieb in Württemberg meıstens gering, pragte doch das Verhalten des Landesherrn Eberhard

FEbd 263, 265, 285
FEbd 268
Ebd 264
Ebd a Klaus SCHREINER, Mönchtum im Geist der Benediktinerregel. Erneuerungswille und

Reformstreben 1m Kloster Blaubeuren während des hohen und spaten Mittelalters, 1n : Blaubeuren. Dıie
Entwicklung einer Sıedlung 1m südwestdeutschen Raum, hg. Hans-Martın DECKER-HAUFF Immo
EBERL, Sıgmarıngen 1986,'
47 STIEVERMANN (wıe Anm. 35) 78 n bes Anm — Wıinfried SETZLER, Kloster Zwiefalten, Sıgmarıngen
1979,
48 STIEVERMANN, Juristen (wıe Anm. 16) 258
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1Im Bart der Tat eine tiefe persönlıche Frömmigkeıit4 Das bedeutete allerdings nıcht,
auf ıne stärkere Heranführung und Heranziehung der Klöster un: für seınen Territorial-

ZU Herzogtum erhoben) verzichtet hätte. Immerhin War die Klosterretorm 1mM
Lande stark verankert, da{fß sıe auch nach Eberhards Tod ın der sogenannten Regimentsord-
Nung VO:  3 1498, die VO  —; den Ständen (einschließlich der Prälaten) ausgearbeitet worden WAarl,
ausdrücklich tfestgeschrieben wurdeo

ıne weıtere Ahnlichkeit ın der Kırchenpolitik zeıgt sıch bei den gefestigten Landesstaaten
Bayern und Württemberg in dem konstruktiven mıiıt dem Instıtut des Säkularkleri-
ker-Stiftes, das 1ın wichtigen Landstädten ELW für 7Zwecke der Alımentierung des Kanzlei-
und Regimentspersonals, für die Universıitätstundation eticCc auf- und ausgebaut wiırd Herren-
berg, Backnang, Göppingen, Tübingen)*!.

In anderen Fällen stellen sıch beide Territorien jedoch 1m wesentlichen erfolgreich
Bestrebungen, alte Klöster ın Stifte verwandeln Bestrebungen, die vielfach VO  ; den iın den
Östern dominierenden Gruppierungen als Alternative Zur Reform verfolgt werden. Den
herrschenden geistigen Zeıttendenzen und den territorialstaatlichen Zielen ZUur Einordnungund Sozıialdiszıplinierung kam eLwaAas jedoch iın der Regel nıcht und wurde daher
nach Möglichkeıit abgeblockt. ıne Ausnahme bıldet hıer für Württemberg das Benediktiner-
kloster Ellwangen, das 460 ın ıner schwierigen politischen Lage und als Sondertall (der
Prälat besaß fürstlichen Rang, estand eın vertraglich begrenztes Schirmverhältnis) umwandelt bzw. säkularisiert wurde>

Es äßt sıch deutlich erkennen, dafß die Klostersäkularisationen vorzüglich in solchen
Zonen vorkommen, die territor1ial zersplıttert bzw. nıcht voll ertafßt sind: Dort, EeLW: iIm
Kraichgau (Odenheim-Bruchsal) und in Franken (Ellwangen, Komburg, St. Burkhard
Würzburg) kann der del vormalıge Benediktinerklöster ın die ıhm gemäße Lebens- und
Rechtstorm des weitgehend freien Säkularkanonikerstifts transtormieren un! auch rechtlich
absichern lassen 9;

Zusammenfassung und Ausblick
Dıie hıer gebotene ausschnitthafte Themenstellung hat schon 1DSO den Territorialstaat iın
einer übermächtigen Posıtion erscheinen lassen. Dieses Bild 1St auf jeden Fall dahingehendmodifizieren, auch seıne Mittel gemäß der allgemeinen Entwicklung der Epoche noch
deutlich begrenzt. Er konnte ‚War durchaus ad hoc ein- und durchgreiten ıne
dauerhafte Verwirklichung seiner Ziele WAar aber damıit keineswegs gewährleistet. Wenn auch
die Verstaatung in den Territorien 1mM Spätmittelalter deutlich weıter fortgeschritten WAar als 1mM
Reıch, tehlte doch och vieltach der administrative Apparat Zur dauerhaften Steuerung un:!
Kontrolle.

Das Bestreben ZUur sozıalen Interessen- und Besitzstandswahrung nıcht 1U beim Adel,;
sondern auch bei den uen Führungsgruppen Territorialstaat un Kirche bremste dazu

STIEVERMANN, Herzog Eberhard 1m Bart (1459—1496), 1n 900 Jahre Haus Württemberg, hg. Robert
UHLAND, Stuttgart IC 1954, 82—1 DERS., Württembergische Klosterreformen (wıe Anm. 35) 073
50 STIEVERMANN, Landesherrschaft (wıe Anm. 11) 287.
51 Vgl ben bei Anm
57 STIEVERMANN, Landesherrschaft (wıe Anm 11) 266 DERS., Das geistliche Fürstentum Ellwangen

15 und 16. Jahrhundert. Politische Selbstbehauptung 1mM Schatten Württembergs, 1n : EllwangerJahrbuch 52 1987-—88, 35—47.
53 Alfred WENDEHORST, Der Adel und die Benediktinerklöster 1m spaten Miıttelalter, 1n : Studıa
Anselmiana 85, 1987 Consuetudines Monastıcae. Eıne Festgabe für ASSIUS Hallınger), 333353
SCHREINER (wıe Anm 26) 53f
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häufıg den FElan der kirchlichen WwI1Ie staatlichen Reformbestrebungen und CIZWANS
Kompromıisse. Auch konnten Kirchenrecht und kirchliche Privilegien nıcht eintach völlıg be1-
seıte geschoben werden, sondern mußte damit nach Lage der Dınge politisch und tlexibel
kalkulieren, darüber hınaus bestimmten Fällen mıt den Bischöten als regional prasenten
Reichsfürsten rechnen: Im württembergischen Bereich ilt dies z für Murrhardt, der
Bıschot Von Würzburg nıcht übergehen war So verwundert nıcht, auch die Kloster-
reformbewegung ıhrer Verbindung mıiıt dem Landesfürstentum beı allen Erfolgen (die exakt
allerdings kaum Inessen sınd) doch ımmer wıeder auch die Grenzen des Machbaren stiefß.

Es läfßt sıch schließlich kaum sıcher bestimmen, ob die in vielen Regionen erkennbare
Neublüte des Klosterwesens im ausgehenden Spätmittelalter erster iınıe auf den wirkenden
Geist der Reform, dıe ordnende Kraft des Territorialstaates oder 1Ur mehr auf die allgemeine
konjunkturelle Erholung Agrarsektor zurückzuführen 1st.

Unabhängig davon, WwWI1e hoch INall 1U  — die Etftektivität territorijalstaatlichen Retformhandelns
Klosterbereich veranschlagt, sınd doch zumiındest einıge Langzeitfolgen nıcht wegzudispu-

tieren: Dıie rosıon des tradıitionellen kirchlichen Autonomuiebereichs lLäfßt sıch nıcht rückgängig
machen, der Anspruch des Staates auf die Mitwirkung auch in ınternen kirchlichen Angelegenhei-
ten sıch fest, überhaupt verliert langfristig die Orılentierung des Kirchen- und Klosterwesens

Ö zesan- und Ordensstrukturen Bedeutung, während die Ausrichtung auf den Territorial-
STaat wächst eiıne Tendenz, die folgenden Stichworten buchen ISt Prälaten als
Landstand, geistliche Steuerleistungen, Geıistliche Regiment und Kanzleı, Eiınbau VO  - Klerus
und Klöstern die territoriale Gerichtsbarkeıt: der Territorialstaat begegnet der Rolle ınes
Kontrolleurs und Miıttlers den verschiedensten Angelegenheiten der Klöster, selbst spezifisch
geistlichen Dıngen, und WIFr: als solcher häufıg Von den eıgenen unmuittelbaren Untertanen, aber
auch AUus$s den Konventen oder Von klösterlichen Hıntersassen angerufen.

Das alles sınd Phänomene, die auf Entwicklungen in der Reformationszeit hinweıisen, Ja s1ie
vielfach schon vorwegnehmen. Radıkale Reform, tür deren Bezeichnung schliefßlich der Begriff
»Reformation« (der 1mM übrigen auch dem 15. Jahrhundert geläufig 1st) sıch durchsetzt , wiırd
ekanntlich den Landesstaaten des 16. Jahrhunderts möglıch, da das Konzept der unıversalen
Kirche mıiıt iıhren AUuS territorialer Sıcht strukturellen und jurıstischen Hemmnıissen (Papst,
Bischöfe, Kirchenrecht, kaiserliche Vogteı) Von den reformationswilligen Reichsständen voll-
ends überwunden werden und der einheıitliche ılle der weltlichen Obrigkeit sıch mehr
oder wenıger ausschliefßlich durchsetzt (Stichwort: Fürstenreformation, aber auch fürstliche
Gegenreformation).

Aus der retrospektiven ertung, Einbeziehung der Entwicklung des 16. Jahrhun-
derts, läßt sıch daher folgern: Mıt dem Aufstieg des Territorialstaats und seiınem zunehmenden
Ausgreıfen in die Kırche (d.h hiıer die Klöster) treffen WIr bereits 1mM 15. Jahrhundert eın Sanz
wichtiges Element eınes »Autbruchs ın die Moderne« (1im Sınne des Tagungsmottos) eines
Autbruchs, der siıch allerdings letztendlich iın einer Art und Weıse gestaltete, WwWI1e csS spätmittel-
alterliche Protagonisten der Kırchen- und Klosterretorm kaum antızıpıeren konnten.

Dazu zuletzt Gerhard FRITZ, Stadt und Kloster Murrhardt 1m Spätmuittelalter und in der Retorma-
tiıonszeıt, Sıgmarıngen 1990
55 In diesem Sınne ührt jetzt SCHULZE (wıe Anm. 18) den Begriff »Reformation« für die Reformen
des 5. Jahrhunderts wıeder e1in. Dıie Bedeutung der kirchlichen bzw Ordenskräfte für die Retorm
betont stärker (allerdings für eıne andere Region) Bernhard NEIDIGER, Erzbischöfe, Landesherren und
Reformkongregationen. Inıtıatoren und treiıbende Kräfte der Klosterreformen des 15. Jahrhunderts 1m
Gebiet der 1Ozese Köln, in Rheinische Vierteljahrsblätter 54, 1990, 19—//. Dazu ber Wılhelm
JANSSEN, Landesherrschaft und Kırche Niederrhein 1mM spaten Mittelalter, 1n : Der Niederrhein
zwischen Miıttelalter und Neuzeıt, hg. Oeters PRIEUR, Wesel 1986, 9472


